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Vorbemerkung

Alle verwendeten Zitate sind in Orthographie und Interpunktion original-
getreu wiedergegeben. Die mitunter in den handschriftlichen Akten der preu-
ßischen Justizministerien zu findenden Ligaturen wie m̅ oder n̅ wurden in 
„mm“ und „nn“ aufgelöst; Doppelbindestriche wurden durch einfache Binde-
striche ersetzt. Hervorhebungen und (handschriftliche) Streichungen wurden 
hingegen beibehalten. Wo dies der Fall ist, erfolgt ein gesonderter Hinweis in 
den Fußnoten. Auslassungen wurden mit „[…]“ gekennzeichnet; Ergänzun-
gen in „[ ]“ gestellt.

Die verwendete Literatur befindet sich auf dem Stand vom Dezember 
2017.





„Rast nicht die Welt in allen Strömen fort,
Und mich soll ein Versprechen halten?“1

„Was wär ich
Ohne dich,
Freund Publikum!
All mein Empfinden Selbstgespräch,
All meine Freude stumm.“2

Einleitung

Mit der Schöpfung eines Werkes entsteht ein geistiges Band zwischen dem 
Urheber und seinem Erzeugnis, welches unabhängig von einer Einräumung 
von Nutzungsrechten an Dritte bestehen bleibt und in seinem Kern gleicher-
maßen unübertragbar wie unabtretbar ist.3 Aus diesem Grund wurde das 
 Urheberrecht von Hubmann4 treffend als Recht des schöpferischen Geistes 
bezeichnet5, welches die Rechtsbeziehungen des Urhebers zu seinem Werk in 
ihrer Gesamtheit, d. h. sowohl auf materieller als auch auf ideeller Ebene 
schützt. Beide Aspekte – Persönlichkeits- und Vermögensschutz – bilden im 
deutschen Urheberrecht Ausprägungen eines einheitlichen Rechts. Entspre-
chend dieser, als „monistische Theorie“ bezeichneten Einteilung gewährt das 
Urheberrecht sowohl vermögens- als auch persönlichkeitsrechtliche Befug-
nisse.6 So betont § 11 UrhG, dass das Urheberrecht den Urheber „in seinen 

1 Goethe, Faust I, Studierzimmer (Sonderausgabe, hg. v. Erich Trunz, 16. Aufl., 
München 1996, S. 57).

2 Goethe, „Der Autor“ (1772), in: Karl Eibl (Hrsg.), Gedichte 1756–1799. Sämt-
liche Werke in 40 Bänden, I. Abt., Bd. 1, Frankfurt am Main 1987, S. 1263 (das Ge-
dicht wird Goethe lediglich zugeschrieben und ist daher unter den „Gedichten zwei-
felhaften Ursprungs“ abgedruckt).

3 Der Gedanke findet sich bereits in einem Gutachten Osterrieths über die Frage 
der Übertragbarkeit des Verlagsrechts aus dem Jahr 1900 (Osterrieth, S. 191) sowie 
später in BGH, GRUR 1971, 35, 38 – Maske in Blau; Metzger, S. 117; Lucke, S. 135 
und Dustmann, in: Fromm / Nordemann, Vor § 12 UrhG, Rn. 2.

4 Zur Person siehe Riesenhuber, in: Apel / Pahlow / Wießner, S. 146 ff.
5 So der Titel einer Schrift von Hubmann aus dem Jahr 1956. Siehe dazu Jänich, 

S. 111 ff. und Schack, Urheberrecht, S. 4.
6 Vogel, in: Loewenheim, Handb. § 2 Rn. 10; Czychowski, in: Fromm / Nordemann, 

§ 11 Rn. 1; Ahlberg, in: Möhring / Nicolini, Einführung Rn. 12; Bullinger, in: Wandtke /  
Bullinger, UrhG, § 11 Rn. 1 sowie Fromlowitz, S. 9. Die monistische Theorie fußt 
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geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des 
Werkes“ schützt (§ 11 S. 1 UrhG) und ihm eine angemessene Vergütung für 
die Nutzung desselben durch Dritte gewährleisten soll (§ 11 S. 2 UrhG). Das 
Urheberpersönlichkeitsrecht, welches sich gleich dem Allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG ableitet7, wird insbe-
sondere in dem als „Grundnorm des Urheberrechts“ bezeichneten8 alleinigen 
Veröffentlichungsrecht des Urhebers, § 12 UrhG, konkretisiert. Darüber hin-
aus findet es seinen Niederschlag im Recht auf Anerkennung der Urheber-
schaft und Namensnennung (§ 13 UrhG) sowie in § 14 UrhG, der dem Ur-
heber Schutz vor entstellenden und verfälschenden Eingriffen in sein Werk 
gewährt.9

Zur Durchsetzung dieser Rechte stehen dem Urheber eine Reihe flankie-
render Instrumente zur Verfügung, darunter solche, welche ihm die Möglich-
keit eröffnen, Dritten eingeräumte Nutzungsrechte zurückzurufen, wenn die 
Aufrechterhaltung des status quo eine Beeinträchtigung seiner vitalsten Inte-
ressen bedeuten würde. Die Rückrufsrechte gewährleisten die Bindung der 
Nutzungsrechte an das Stammrecht und sichern damit die dauerhafte Konne-
xion zwischen Schöpfer und Werk.10 Konkret sind dies insbesondere die 
§§ 41 und 42 sowie § 34 Abs. 3 S. 2 und 3 UrhG. Letztgenannte Vorschrift 
ist allein im Kontext von Unternehmenstransaktionen relevant und bleibt im 
Folgenden weitestgehend außer Acht.

§ 41 Abs. 1 S. 1 UrhG gestattet dem Urheber den Rückruf eines ausschließ-
lichen Nutzungsrechts i. S. d. § 31 Abs. 3 UrhG, falls dieses durch seinen In-
haber nicht oder nur unzureichend ausgeübt wird.11 Die Vorschrift wird als 

ihrerseits auf der Lehre vom Immaterialgüterrecht, deren Grundlagen auf Fichte, 
S. 443, Hegel, §§ 68 f. und Schopenhauer, S. 380 f. zurückgehen. Begründet wurde 
die Lehre vom Immaterialgüterrecht von Kohler, siehe Kohler, UrhR, S. 1; ders., 
Buschs Archiv 1887, S. 169 ff. sowie ders., AcP 80 (1894), S. 141 ff.; dazu auch 
Pahlow, ZGE 2014, S. 429 ff. sowie zu den Persönlichkeitsrechten bei Kohler Klip-
pel, ZGE 2014, S. 443; zur Fortwirkung seiner Ideen im modernen Immaterialgüter-
recht Obergfell, ZGE 2014, S. 397 ff. Dazu auch unten, D. I. und F. I. 1. lit. e).

7 BGHZ 13, 334, 339 – Schacht-Briefe; BGH GRUR 1971, 525, 526; dazu auch 
Ahlberg, in: Möhring / Nicolini, Einführung Rn. 14. Siehe dazu insbesondere 
Fromlowitz, passim.

8 BGHZ 13, 249, 258 Cosima Wagner; BGHZ 13, 334, 339 – Leserbriefe; zur 
Bedeutung des § 12 UrhG statt vieler Dietz / Peukert, in: Schricker / Loewenheim, § 12 
Rn. 1 ff.

9 Dustmann, in: Fromm / Nordemann, Vor § 12 UrhG, Rn. 3; Kroitzsch / Götting, in: 
Möhring / Nicolini, § 11, Rn. 6; Windisch, GRUR 1993, S. 354 f.

10 Ähnlich auch J. B. Nordemann, in: Fromm / Nordemann, § 34 Rn. 2.
11 Ausführlich zu den im Folgenden genannten Tatbestandsmerkmalen Schricker /  

Peukert, in: Schricker / Loewenheim, § 41 Rn. 13 ff. Wandtke, in: Wandtke / Bullinger, 
UrhG, § 41 Rn. 11 ff. sowie J. B. Nordemann, in: Fromm / Nordemann, § 41 Rn. 4 ff.
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eine der bedeutendsten urheberschützenden Regelungen erachtet12 und trägt 
dem Gedanken Rechnung, dass der Urheber sein Werk in  aller Regel nicht 
„für die Schublade“ oder den ausschließlich privaten Gebrauch erschafft, son-
dern zur öffentlichen Mitteilung und Verwertung.13 Das Werk soll einerseits 
Ruhm und Bekanntheit des Urhebers mehren, andererseits ein Maximum an 
Gewinn generieren.14 § 41 UrhG ist demnach sowohl persönlichkeits- als 
auch vermögensrechtlich geprägt15 und gewinnt vor allem dann Bedeutung, 
wenn der Urheber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, ohne 
dass den Berechtigten eine korrespondierende Nutzungspflicht trifft16. Wäh-
rend das Tatbestandsmerkmal der gänzlichen Nichtausübung selbsterklärend 
ist, ist die Frage, ob eine unzureichende Ausübung vorliegt, anhand des Ver-
tragszwecks, der Branchengepflogenheiten und einer objektiven Interessenab-
wägung nach Treu und Glauben zu beurteilen17.

Der Rückruf führt gemäß § 41 Abs. 5 UrhG ex nunc zum Heimfall des 
Nutzungsrechts (Tochterrecht) an das Urheberrecht (Mutterrecht) sowie zur 
Auflösung des zugrundeliegenden Vertrages.18 Im Gegensatz zum Kausali-
tätsprinzip, bei dem sich die Unwirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts auf 
das Verfügungsgeschäft auswirkt, liegt hier der umgekehrte Fall vor: Der 
Urheber erlangt in der Folge die vollumfängliche Ver fügungsbefugnis über 
sein Werk zurück19. Rechte an bereits in Verkehr gebrachten Vervielfälti-
gungsstücke bleiben hiervon unberührt (§ 17 Abs. 2 UrhG).20 Der Rückruf 
wegen Nichtausübung ist nach § 41 Abs. 2 S. 1 UrhG erst nach Ablauf einer 

12 Dietz, S. 35; Grünberger, S. 151; Brandenburg, S. 19.
13 RegE UrhG – BT-Drs. IV / 270, S. 60; statt vieler zudem Leßmann, S. 84 sowie 

J. B. Nordemann, in: Fromm / Nordemann, § 41 Rn. 1.
14 Prosi, S. 33; Koch-Sembdner, S. 31.
15 v. Becker spricht insofern zutreffend von einer Doppelnatur des § 41 UrhG, 

siehe ders., in: Loewenheim, Handb. § 16 Rn. 25; ferner J. B. Nordemann, in: 
Fromm / Nordemann, § 41 Rn. 1.

16 Andernfalls kann der Urheber bereits nach § 323 ff. BGB zurücktreten, siehe 
Nolden, S. 124.

17  OLG München, Urt. v. 12.06.1997 – 6 U 4308 / 96 – Fix und Foxi (= ZUM-RD 
1997, 451 f.); Schulze, in: Dreier / Schulze, UrhG, § 41 Rn. 15 (m. w. N. und Beispie-
len).

18 Die gesetzliche Formulierung „erlischt“ ist insofern unzutreffend, da das Nut-
zungsrecht nicht endgültig untergeht. Hierfür spricht allein schon der Ausdruck 
„Rückruf“, siehe Wandtke, in: Wandtke / Bullinger, UrhG, § 41 Rn. 28 sowie J. B. Nor-
demann, in: Fromm / Nordemann, § 41 Rn. 40, 42; ähnlich auch v. Gamm, § 41 Rn. 14 
und Schricker / Peukert, in: Schricker / Loewenheim, § 41 Rn. 24 m. w. N.

19 Nolden, S. 126 ff., der sich ausführlich mit der Wirkung des Rücktritts nach 
§§ 41, 42 UrhG und den dahinterstehenden dogmatischen Wertungen auseinander-
setzt.

20 OLG Celle, ZUM 2000, 326 – Dissertationsexemplare.




